
Öffentliche Materialien zur
16. StuRa-Sitzung der Amtszeit 2015/16

am 03. Mai 2016 18:15 Uhr im Seminarraum 114, Carl-Zeiss-Straße 3

Vorläufige Tagesordnung:

TOP 1 Berichte 19:00 – 19:20 Uhr
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung 19:20 – 19:30 Uhr
TOP 3 Wahl: Vorstand (Vorstand) 21:25 – 21:30 Uhr
TOP 4 Diskussion und Beschluss: 2. Lesung - Haushalt 2015 (HHV) 21:25 – 21:30 Uhr
TOP 5 Diskussion und Beschluss: 2. Lesung Satzungsänderung - Ruhende

Mandate beschleunigen (Moritz Pallasch)
21:25 – 21:30 Uhr

TOP 6 Diskussion und Beschluss: Positionierung des StuRas zur Ordnung
über das Verfahren zur Aufhebung von Studiengängen (Vorstand)

21:25 – 21:30 Uhr

TOP 7 Wahl: Studierendenbeirat (Vorstand) 21:25 – 21:30 Uhr
TOP 8 Diskussion und Beschluss: M-011-2016 Tagung umkämpfte

Objektivitäten (Kübra Çiǧ)
21:25 – 21:30 Uhr

TOP 9 Mittelfreigabe: Mittelfreigabe Internationale Tage des Int.Ro (Int.Ro) 21:25 – 21:30 Uhr
TOP 10 Sonstiges 21:30 – 21:40 Uhr
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TOP 3 Vorstellung des Vorstandsamtes und mögliche Nachfolge
Diskussion

Wir erhielten folgende Mail auch noch einmal schriftlich und unterschrieben:

Hallo ihr Lieben,

mein Studium neigt sich dem Ende zu und wie das so ist, möchte ich meine Studienab-
schlussphase noch einmal so richtig „genießen“. Deshalb habe ich heute meinen Rücktritt
vom Vorstandsposten zur StuRa-Sitzung am 3. Mai eingereicht - bis dahin werde ich mei-
ne Aufgaben noch wie gewohnt wahrnehmen. Ich hoffe, das gibt uns genug Zeit eine*n
Nachfolger*in zu finden.

Liebe Grüße
Silvia

Daher werden wir einen neuen Vorstand wählen müssen.

TOP 4 Haushalt 2015 – 2. Lesung
Diskussion und Beschluss

Der Haushaltsverantwortliche hat seinen Pflichten entsprechend einen Haushaltsentwurf für das Jahr
2015 vorgelegt. Nach dessen Beschluss und Anzeige hat der Präsident der Friedrich-Schiller-Universi-
tät sechs Wochen Zeit für die Genehmigung. Sollte innerhalb dieser Frist kein Widerspruch eingehen,
gilt der Haushalt als genehmigt, gleichermaßen kann auch früher eine Genehmigung ergehen, ist aber
unwahrscheinlich. Letztlich besteht auch die Möglichkeit des rechtsaufsichtlichen Widerspruchs.

Der Haushaltsentwurf befindet sich in der nachfolgenden Anlage.
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TOP 5 Satzungsänderung: Ruhende Mandate beschleunigen – 2.
Lesung
Diskussion und Beschluss

Antragstext von Johannes Krause, übernommen von Moritz Pallasch:

Lieber Vorstand, hiermit möchte ich den unten stehenden Antrag einreichen. Zu der
Thematik wurde ebenfalls das Rechtsamt von mir konsultiert. Einen Auszug aus dem
Protokoll des Treffens mit dem Rechtsamt vom 7. September füge ich an die Begründung
des Antrags an. Das komplette Protokoll wurde dem StuRa-Vorstand am 9. November
2015 zugeschickt. § 21 Abs. 9 der Satzung ist wie folgt neu zu fassen: „Fehlt ein Mitglied
zwei Mal in Folge, so ist der Vorstand dazu verpflichtet für das betreffende StuRa-Mitglied
ein ruhendes Mandat festzustellen.“

Begründung: Ein ruhendes Mandat stellt für das betreffende Mitglied eine minimale
Sanktionierung dar, welche darin besteht, dass das Mit- glied durch Abwesenheit keine
Abstimmungen mit harten Quoren blockieren kann. Gleichzeitig trägt der Mechanismus
eines ru- henden Mandates maßgeblich zur Arbeitsfähigkeit des StuRa bei. Ich halte die
bisherige Regelung für zu weich und möchte sie daher beschleunigen sowie vereinfachen.
Es braucht nicht die Schiedskommission, um in die öffentlich einsehbaren Protokolle
der letzten beiden Sitzungen zu schauen und zu gucken, wel- ches Mitglied die letzten
beiden Male nicht anwesend war. Insofern handelt es sich hierbei auch nicht um eine
unverhältnismä- ßige Kompetenzverschiebung hin zum Vorstand. Protokollauszug vom
Treffen mit dem Rechtsamt am 7. September 2015: „…Hauptanliegen war meine Anfrage,
ob die Feststellung des ruhenden Mandates auch durch den StuRa-Vorstand anstatt durch
die Schiedskommission erfolgen kann. Aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen mit
der Prüfung der Voraussetzung Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 72 Abs.
1 ThürHG eine Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts. Seite 5 von 6 eines ruhenden
Mandates (viermalige Abwesenheit hintereinander) haben Sie [das Rechtsamt] prinzipi-
ell keine Einwände dage- gen geäußert, diese Aufgabe auf den Vorstand zu übertragen.
Ebenfalls haben Sie darauf hingewiesen, dass StuRa-Mitglieder jederzeit die Möglichkeit
haben, Entscheidungen des Vorstandes zunächst vor das Gremium und dann auch vor die
Schieds- kommission zu bringen. Die Reduzierung der notwendigen Abwesenheit von vier
aufeinander folgenden Sitzungen auf zwei wurde innerhalb des Rechtsamtes unterschied-
lich gesehen, wobei jedoch keine formal-rechtlichen Gründe gegen diese Verschärfung
sprechen. …“

Änderungsantrag von Sebastian Uschmann: (abgelehnt)

Ersetze im Antrag ”ist der Vorstand dazu verpflichtet“ durch ”kann der Vorstand“ (und
mache ihn anschließend grammatikalisch sinnvoll).
Begründung: Dadurch kann der Vorstand z. B. Enschuldigungen mit einbeziehen.
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TOP 6 Positionierung des StuRas zur „Ordnung über das Verfahren
zur Aufhebung von Studiengängen“
Diskussion und Beschluss

Auf den nächsten Seiten findet ihr einen Entwurf zur Ordnung über das Verfahren zur Aufhebung
von Studiengängen. Wir wurden vom Vizepräsidium Studium und Lehre um eine Stellungnahme zu
diesem Entwurf gebeten und sollten eine solche anfertigen.
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Ordnung über das Verfahren zur Aufhebung von 

Studiengängen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

vom …

Gemäß § 3 Abs. 1 i.V. mit § 33 Abs. 1 Nr. 1, 8 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 21.

Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 12. August

2014  (GVBl.  S.  472),  erlässt  die  Friedrich-Schiller-Universität  Jena  folgende  Ordnung.  Der

Senat der Friedrich-Schiller-Universität hat die Ordnung am … beschlossen. 

Der Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat die Ordnung am … genehmigt.

§ 1 Gegenstand und Anwendungsbereich

Diese Ordnung regelt das Verfahren zur Aufhebung von Studiengängen und die sich hieraus

ergebenden Rechtsfolgen.

§ 2 Aufhebung eines Studienganges

(1) Beabsichtigt eine Fakultät die Aufhebung eines Studiengangs, kann der Fakultätsrat einen

begründeten Antrag an den Senat zur Aufhebung des Studiengangs beschließen. Gründe für

die  beabsichtigte  Aufhebung  können  insbesondere  sein,  dass  die  Sicherstellung  des

Lehrangebots in  diesem Studiengang für  die  Zukunft  nicht  gewährleistet  werden kann oder

aufgrund mangelnder Attraktivität eine angemessene und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und

Sparsamkeit gerecht werdende Auslastung nicht stattfindet.

(2)  Alle  Studierenden  in  dem  aufgehobenen  Studiengängen  haben,  bezogen  auf  den

Immatrikulationsjahrgang der letzten Kohorte, bis zum Ablauf der Regelstudienzeit  zuzüglich

der halben Regelstudienzeit Anspruch auf ein angemessenes Angebot an Hochschulleistungen

und auf die Durchführung von Prüfungen. 

(3) In einem aufgehobenen Studiengang werden keine Studierenden mehr für das erste oder

ein höheres Fachsemester zugelassen oder immatrikuliert.

§ 3 Angebot der Lehrveranstaltungen

(1) Die Fakultät stellt  sicher, dass für alle Studierenden in aufgehobenen Studiengängen bis

zum Ablauf  der  Frist  nach  §  2  Abs.  2  Lehrveranstaltungen  und  Prüfungsmöglichkeiten  zur

Verfügung stehen. Das Lehrangebot in den einzelnen Fachsemestern kann dabei fortlaufend

semesterweise eingestellt werden. Werden äquivalente Lehrveranstaltungen angeboten, welche

den  Studierenden  des  eingestellten  Studiengangs  ermöglichen,  die  für  den  Abschluss  des
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Studiums erforderlichen  Prüfungsleistungen zu erbringen,  kann  das Lehrangebot  bereits  zu

einem früheren Zeitpunkt eingestellt werden.

(2) Studierende, die innerhalb der Frist  nach § 2 Absatz 2 ihr Studium nicht abgeschlossen

haben, verlieren ihren Prüfungsanspruch und werden exmatrikuliert, sofern sie nicht in einen

anderen Studiengang der Friedrich-Schiller-Universität wechseln oder eine Ausnahme nach § 4

Abs. 2 vorliegt.

§ 4 Letztmalige Prüfungsmöglichkeit

(1) Prüfungsleistungen in den aufgehobenen Studiengängen können letztmalig bis zum Ablauf

der  in  §  2  Abs.  2  genannten  Frist  erbracht  werden.  Gleiches  gilt  für  die  Anfertigung  der

Abschlussarbeiten.  Die  Anmeldung der  Anfertigung der  Abschlussarbeit  muss so rechtzeitig

erfolgen, dass auch eine eventuelle Wiederholung innerhalb dieser Frist eingehalten werden

kann.

(2)  Soweit  Studierende es  versäumt haben,  Leistungen gemäß Absatz  1  zu erbringen und

dieses Versäumnis nicht zu vertreten haben, oder soweit es durch die Regelung in Absatz 1 zu

einer  unbilligen Härte als  Folge dieser  Ordnung kommt,  kann der  Prüfungsausschuss über

Ausnahmen entscheiden. Ausnahmeentscheidungen werden einmalig und endgültig getroffen,

sie können die Verlängerung der Frist  nach Absatz 1 maximal bis zum Ende der doppelten

Regelstudienzeit vorsehen.

(3) Eine unbillige Härte liegt dann vor, wenn ein Studierender durch außergewöhnliche, von ihm

nicht zu vertretende Umstände gehindert war, die Frist zu wahren. Dazu zählen insbesondere:

- längerfristige, schwerwiegende Erkrankung, die ein ordnungsgemäßes Studium ausschließt,

- Behinderungen oder chronische Erkrankungen,

- Zeiten des Mutterschutzes und Erziehungsurlaubes oder

- Zeiten der Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen, Ehegatten oder Lebenspartnern.

Das  Vorliegen  einer  unbilligen  Härte  ist  schriftlich  glaubhaft  zu  machen,  im  Falle  einer

Erkrankung oder Behinderung durch Vorlage eines fachärztlichen Attestes.

Für  die  Bemessung  der  Frist  nach  §  2  Abs.  2  werden  auf  Antrag  des  Studierenden

nachgewiesene Zeiten der  Mitarbeit  in  studentischen und universitären Gremien bis  zu vier

Semestern berücksichtigt. Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(4)  Besteht  für  einen  Studierenden  aufgrund  der  vorgehenden  Bestimmungen  noch  ein

Prüfungsanspruch  und  die  Möglichkeit,  die  zum  Abschluss  des  Studiums  erforderlichen

Prüfungen  fristgemäß  abzulegen,  obwohl  ein  entsprechendes  Lehrangebot  nicht  mehr

vorhanden ist,  hat  sich der Studierende mit  dem zuständigen Prüfungsamt umgehend über
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einen  individuellen  Prüfungsplan  zur  Beendigung  des  Studiums  abzustimmen.  Kommt  der

Studierende dieser Pflicht nicht nach, kann das zuständige Prüfungsamt nach Aufforderung und

Ablauf einer angemessenen Frist den Prüfungsanspruch abweichend von Absatz 2 versagen.

§ 5 Information und Übergangsbestimmungen 

(1) Die Studierenden in einem aufgehobenen Studiengang werden unverzüglich nach dem 

Beschluss über die Aufhebung des Studienganges hierüber sowie die Folgen in Kenntnis 

gesetzt. 

(2) Für Studierende, die in einem aufgehobenen Studiengang immatrikuliert sind und bei denen

die  Frist  gemäß §  2  Absatz  2  im  Zeitpunkt  der  Aufhebung  bereits  abgelaufen  ist,  gilt  der

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung als Fristbeginn für die Ablegung von Prüfungen.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-

Schiller-Universität Jena in Kraft. 

Jena, den ……

Prof. Dr. Walter Rosenthal

Präsident der Friedrich-Schiller-Universität
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TOP 7 Studierendenbeirat
Wahl

Es haben sich Personen zur Entsendung in den Studierendenbeirat der Stadt beworben. Siehe dazu
die nächsten Seiten im nichtöffentlichen Material.

Für weitere Informationen zum Studierendenbeirat siehe:

• https://www.stura.uni-jena.de/delegationen.php
• https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo//kp0040.php?__kgrnr=100

TOP 8 Tagung umkämpfte Objektivitäten
Mittelfreigabe

Wir haben einen Mittelfreigabeantrag sowie eine entsprechende Kalkulation erhalten, welche auf den
folgenden Seiten zu finden sind. Wir sollten über diese befinden (Überprüfung durch den HHV steht
noch aus).
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Projektantrag 
 

Umkämpfte Objektivitäten 
AK Wissenschaftskritik StuRa FSU Jena

Ausgaben Ausgaben en Detail Kosten

A.1. Öffentlichkeitsarbeit 775,00 €
Flyerdruck (Flyeralarm) A6 Faltflyer 6-seitig 5000 Stück 120,00 €
Plakatdruck A2 100 Stück 50,00 €
Bannerdruck 6x1 m 180,00 €
Bannerstoff (evtl)
Aufkleber A8 100 Stück 25,00 €

Portokosten 300,00 €

100,00 €
a.2. Ref.honorare 1.600,00 €

Podiumsdiskussion (Fr Abend) 
Sylka Scholz (zugesagt) 100,00 €
Leonie Knebel (angefragt) 100,00 €
Philip Ullmann (zugesagt) 100,00 €
Regina Schleicher (zugesagt) 100,00 €

Workshopphase (Samstag Nachmittag) 
Jan Sparsam (zugesagt) 150,00 €
Jonathan Eibisch (zugesagt) 150,00 €

150,00 €
Annette Schlemm (zugesagt) 150,00 €
Grada Kilomba (angefragt) 150,00 €

150,00 €
Thomas Gruber (zugesagt) 150,00 €

Vortrag (Sa Abend) 
Grada Kilomba (angefragt) 150,00 €

A.3. Reisekosten 2.400,00 €
für ReferentInnen

2 Plakate + 3 Flyer pro Umschlag x 
100 Unis

Materialkosten (Namensschilder, 
Posterdruck für die Postersession etc.) 

queer feministische 
Wissenschaftskritik

InSeL (selbstbestimmte Bildung) 
(angefragt)
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Projektantrag 
 

Umkämpfte Objektivitäten 
AK Wissenschaftskritik StuRa FSU Jena

9x 100,00 € 900,00 €
für Beitragende 25x 60,00 € 1.500,00 €

A.4. Übernachtungskosten Referent*Innen 1.500,00 €
 10x 2 Nächte x 60,00 € 1.200,00 €
Turnhalle 5x2 Nächte x 30 Personen 300,00 €

A.5. Verpflegung 1.875,00 €
Frühstück x 2 (Sa + So) Für 100 Leute x 3,00 € 600,00 €
Mittagessen (Sa) Für 100 Leute x 3,00 € 300,00 €
Abendessen x2 (Fr + Sa) Für 100 Leute x 3,00 € 600,00 €
Kaffeepausen 

Kaffee 75,00 €
Knabberzeug (Kekse etc.) 50,00 €
Kuchen 50,00 €
Saft 100,00 €
Wasser 50,00 €
Tee 50,00 €

8.150,00 €
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Projektantrag 
 

Umkämpfte Objektivitäten 
AK Wissenschaftskritik StuRa FSU Jena

Einnahmen 
E.1. Eigenmittel 2.800,00 €

AK WiKri 600,00 €
PolBil 500,00 €
Sozialref 500,00 €
HoPo 900,00 €
Promotionsstudierende 150,00 €
FSR Sozi 150,00 €

E.2. Förderung durch Dritte 4.150,00 €
E.2.1. Rosa Lu DE (angefragt) 1.500,00 €
E.2.2. Rosa Lu Thüringen (genehmigt) 500,00 €
E.2.3. KTS (angefragt) 500,00 €
E.2.4. StuWe (abgelehnt) 0,00 €
E.2.5. LAP (angefragt) 500,00 €
E.2.6. AstA FU  (angefragt) 250,00 €
E.2.7. AstA Marburg (angefragt) 250,00 €
E.2.8. AstA Frankfurt (angefragt) 400,00 €
E.2.9. AstA Hannover (angefragt) 250,00 €

E.3. Teilnahmebeiträge für Verpflegung  1.200,00 €

8.150,00 €

Anlage
TO

P
8

16



TOP 9 Internationale Tage des Int.Ro
Mittelfreigabe

Wir haben vom Int.Ro einen Mittelfreigabeantrag sowie eine zugehörige Kalkulation erhalten, welche
auf den folgenden Seiten zu finden sind. Weiterhin ist eine Ereignisübersicht angegeben. Wir sollten
über diese Mittelfreigabe befinden (Überprüfung durch den HHV steht noch aus).
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Finanzantrag für die Internationalen Tage des Int.Ro  

19.05. – 03.06.2016 

 
 

Die Internationalen Tage des Int.Ro (International Room – Referat für 

Interkulturellen Austausch) finden seit 2003 jährlich im Sommersemester statt.  

Auch dieses Semester möchten wir Internationalen und Deutschen 

Studierenden wieder ein zweiwöchiges interkulturelles Programm bieten. 

Dafür haben wir zusammen mit unseren Untergruppen Amnesty, ESN, IAESTE, 

ISHA, der Kalmückischen HSG und der Melton Foundation sowie mit dem USV 

und dem Internationalen Büro eine Veranstaltungsreihe vom 19.05. – 

03.06.2016. organisiert.  

 

Für die diesjährigen Internationalen Tage wurden 18 Veranstaltungen geplant. 

Dazu zählen ein Infoabend zu Outgoing-Möglichkeiten (01.06., Internationales 

Büro), eine Freiwilligenaktion in der Geflüchtetenunterkunft im 

Philosophenweg (30.05.), bei der das Grundstück begrünt und ein Sandkasten 

angelegt werden soll und ein Workshop zum Umgang mit Alltagsrassismus 

(28.05.).  

Das Highlight ist das beliebte Internationale Konzert am 28.05. im Café Wagner, 

bei dem vor allem internationale Studierende ihr Talent durch musikalische 

Beiträge präsentieren und für gute Stimmung sorgen. Den angemessenen 

Abschluss des Konzertes bildet die „International Sound“-Party, die danach 

ebenfalls im Café Wagner stattfinden wird. 

 

Viele Veranstaltungen werden von den Untergruppen selbst finanziert (ESN, 

IAESTE und Melton Foundation). Die DJ-Honorare (400 €) wurden beim 

Studentenwerk beantragt und werden nur aufgrund bisher fehlender 

verbindlicher Zusage in der Übersicht aufgeführt. Die zu erwartenden 

Einnahmen durch den Eintritt des Konzertes/der Party (Konzert mit 

anschließend kostenloser Party: 2 €; Party: 5 €/6 €) schätzen wir auf etwa 350 

€. Deshalb gehen wir davon aus, dass diese Veranstaltungsreihe den StuRa 

anstelle der beantragten 1425 € nur etwa 675 € kosten wird. 
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Veranstaltung Bedarf Kosten (in €) 
Internationales Dinner  
(20.05.) 

Lebensmittel 
Getränke 
Einweggeschirr 
 
Gesamt 

60 
25 
15 

 
100 

Workshop 
Improvisationstheater 
(25.05.) 

Snacks 
Getränke 
 
Gesamt 

20 
10 

 
30 

Internationales Konzert 
mit anschließender 
„International Sound“-
Party 
(28.05.) 

Ausgaben: 
Techniker 
Technik 
Gema 
Ordner 
Cateringkosten 
Raumkosten 
 
DJ-Honorar 
 
Gesamt 
 
geplante Einnahmen 
Eintritt für Konzert: 2 €  
Konzert + Party:  2 € 
Party 5 €/6 € 

 
150 

75 
50 

100 
70 
50 

 
400 (beantragt beim StW) 

 
895 

 
 

200 
 

150 

Workshop zum Umgang 
mit Alltagsrassismus 
(28.05.) 

Snacks 
Getränke 
 
Gesamt 

10 
5 

 
15 

Meet and seed – 
Gardening with refugees 
(30.05.) 

Erde + Pflanzen  
Sandkasten + Zubehör 
Lebensmittel 
Getränke 
 
Gesamt 

110 
80 
15 
10 

 
215 

Spieleabend 
(02.06.) 

Snacks 
Getränke 
 
Gesamt 

20 
10 

 
30 

Wanderung im Thüringer 
Wald 
(03.06.) 

Lebensmittel 
Getränke 
 
Gesamt 

40 
10 

 
50 

Flyer 1000 Stück 90 

Gesamt (ohne Einnahmen) 1425 
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Event Date and time Place Organized by 

Visiting tour Coca Cola-factory 
Weimar 

19.05.16. www.esn-jena.de www.esn-jena.de ESN 

International Dinner 20.05.16 19:00  Big hall, Internationales Centrum Int.Ro 

Trip to Buchenwald  22.05.16 www.esn-jena.de www.esn-jena.de ESN 

Vernissage Destreet artist  22.05.16 18:00 Big hall, Internationales Centrum Int.Ro, IC, FdC, StW 

Sprachtreff Deutsch 23.05.16 19:00 Seminarraum 1, Am Planetarium 4 Int.Ro 

Around the world in one evening 24.05.16 19:00 Seminarraum 2, Am Planetarium 4 Melton Foundation 

Improvisation theater workshop 25.05.16 19:00 Basement, Internationales Centrum Int.Ro 

Barbeque and Flunky Ball 26.05.16 17:00 Phyletisches Museum IAESTE 

Soccer tournament 27.05.16 12:00  www.esn-jena.de ESN 

Bike tour and barbeque 27.05.16 18:00 Campus USV 

Visiting tour Gotha 27.05.16 09:15 – 18:30 Paradiesbahnhof ISHA 

Trip to Wartburg 28.05.16 www.esn-jena.de www.esn-jena.de ESN 

Umgang mit Alltagsrassismus - 
Workshop 

28.05.16 11:00  Großer Saal, Internationales Centrum Amnesty + Int.Ro 

International Concert + 
“International Sound”-Party 

28.05.16 20:00 Café Wagner (Entrance fee concert: 2 €; concert + 

party: 2 €; party 5 €/6 €) 

Int.Ro 

Meet and seed – Gardening with 
refugees 

30.05.16 15:00 Refugee home Philosophenweg Int.Ro 

Outgoing info evening 01.06.16 16:00 Big hall, Internationales Centrum IB 

Gaming evening 02.06.16 18:00 Basement, Internationales Centrum Int.Ro, 
Kalmückische HSG 

Trip to Thuringian Forest 03.06.16 13:00 Campus/Paradiesbahnhof Int.Ro 
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